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Die 5000-jährige Geschichte des Steuerwesens ist voller fiskalischer Raffi-
nessen beim Bestreben staatlicher Institutionen, Herrscher oder Gemein-
wesen, ihren Bedarf an Arbeits-, Sach- und Geldleistungen von Untertanen 
oder Bürgern einzufordern. Zu derartigen Raffinessen kam es vornehmlich 
in Zeiten ökonomischer Bedrängnis im Gefolge kriegerischer Auseinander-
setzungen, luxuriöser Ansprüche der Herrschenden sowie finanzieller Fehl-
leistungen des Gemeinwesens. 

Manche muteten absonderlich oder gar absurd an. Bartsteuer, Fenstersteuer, 
Galgensteuer, Hexengeld, Hochzeitssteuer, Luftsäulensteuer, Nachtigallen-
steuer, Seelensteuer, Spatzensteuer, Ungläubigensteuer, Urinsteuer – all dies 
waren irrwitzige Steuern, über die man – sofern man davon nicht betroffen 
ist – lächeln kann. Durch derart absonderliche Steuern wurden zumeist oh-
nehin Bedürftige belastet und es nimmt nicht wunder, dass die Betroffenen 
versuchten, sich ihnen listenreich zu entziehen oder diese notfalls gewaltsam 
abzuwehren. 

Leid und Elend haben absurde Steuern hervorgerufen, die in erster Linie zur 
Ausplünderung der Menschen führten und der Staatsbereicherung dienten. 
Darunter waren sowohl diskriminierende Lenkungs- als auch Kriegssteu-
ern, die die Untertanen  in ohnmächtige Verzweiflung getrieben haben.  

Aber nicht nur die absonderlichen und abwegigen Steuern führten seit 5000 
Jahren den Kerngedanken des Steuerrechts ins Absurde, sondern zugleich 
auch die sogenannten Reformen im Steuerwesen. Dazu äußerte sich schon 
der römische Senator Casparius sarkastisch zur „Steuerreform“ des Fi-
nanzministers Scaefarius unter Kaiser Hadrian (76 – 138): „Zu loben ist 
diese deine Steuerreform vor allen Steuerreformen, die da waren, sind oder kom-
men werden. Sie ist modern, gerecht, erleichternd und kunstvoll. Modern, weil jede 
der alten Steuern einen neuen Namen trägt. Gerecht, weil sie alle Bürger des Rö-
mischen Reiches gleich benachteiligt. Erleichternd, weil sie keinem Steuerzahler 
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mehr einen vollen Beutel lässt. Kunstvoll, weil in vielen Worten versteckt wird, ....
dem Bürger zu nehmen, was des Bürgers ist.“ (Lang, Joachim / Eilfurt, Michael 
2013, S.3) 

In Deutschland haben „Steuerreformen“ die Komplexität der Steuergesetze 
stets erhöht und zur „Chaotisierung des Steuerrechts“ geführt wie Friedrich 
Merz, der Finanzpolitiker der CDU, einmal feststellte. Das Steuerrecht ist, so 
die Deutsche Steuergewerkschaft, zu einem „unbeherrschbaren Monstrum 
verkümmert“. So kommt es, dass Laien eine „Dummensteuer“ bezahlen, da 
sie ohne steuerliche Beratung nicht in der Lage sind, die Lücken und Privile-
gien der Steuergesetze zu nutzen. 

Cyril Northcote Parkinson (1909 – 1993) - der Entdecker der nach ihm 
benannten Parkinson Gesetze – fasste das Geschehen im Steuerwesen ein-
mal etwa wie folgt zusammen: Wer sich die Mühe macht, die Geschichte des 
Steuerwesens wirklich gründlich zu studieren, wird sich am Ende ganz gewiss 
darüber wundern, wie die menschliche Zivilisation das alles überleben konnte. 

Da die Steuermoral der Bundesbürger wesentlich von dem Zustand des deut- 
schen Steuerrechts bestimmt wird, geht es darum, Lehren aus der Geschich-
te zu ziehen und seinen Politikern und Bürgern einen Spiegel vorzuhalten; 
denn, „wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möch-
te“ (Gustav Heinemann, 1899 – 1976). 

Es ist daher sehr aufschlussreich, einmal den fiskalischen Raffinessen der 
Obrigkeiten in der Steuergeschichte nachzugehen. Dazu werden besonders 
markante Fälle unter ihrer historischen Bezeichnung in alphabetischer Rei-
henfolge aufgeführt und knapp erläutert. 

Reiner Sahm 
Berlin, den 31. Juli 2022 
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